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«Parlez-vous suisse?»

Im Hinblick auf das voraussichtlich im

Jahr 2004 im Parlament zur Sprache
kommende neue Sprachen- und

Verständigungsgesetz haben sich achtzehn

an sprachlichen Fragen interessierte

Organisationen aus allen Sprachregionen
der Schweiz, darunter auch der
Schweizerische Verein für die deutsche Sprache

(SVDS), im Frühjahr 2003 zur «Arbeitsgemeinschaft

Parlez-vous suisse?» (APS)

zusammengeschlossen.

Ziel der APS ist, einem Sprachen- und

Verständigungsgesetz zum Durchbruch

zu verhelfen, das am besten der

Erhaltung und Förderung der sprachlichen

und kulturellen Vielfalt unseres
Landes dient. Zu diesem Zweck ist eine

umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit
vorgesehen mit einer Dokumentationsmappe

vor allem zuhanden der
Parlamentarier und der Medien; mit der
Konstitution eines Kompetenznetzes,
das sich aus Fachleuten zusammensetzt,

die z.B. für Podiumsgespräche

zur Verfügung stehen; und mit einer

gemeinsamen, grundlegenden
Publikation, die den am Entscheidungspro-
zess Beteiligten zur Verfügung gestellt
werden soll.

Zu den Vorbereitungsarbeiten dieses

Projekts gehört das Verfassen einer
gemeinsamen Plattform der beteiligten
Organisationen, welche die wichtigsten
gemeinsamen Anliegen der verschiedenen

Organisationen enthält. Der SVDS

hat für diese Plattform die folgende
Stellungnahme eingereicht:
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«Der SVDS begrüsst und unterstützt das

Sprachen- und Verständigungsgesetz als

sinnvollen Vorschlag für eine gesetzliche

Regelung von Massnahmen zur Förderung

der Sprachen in der mehrsprachigen

Schweiz. Folgende Punkte sind aus

seiner Sicht besonders wesentlich:

1. Die Förderung der Standardform der

Muttersprache auf allen Ebenen des

Unterrichts. Dies gilt besonders für die

Pflege des Hochdeutschen in der

deutschsprachigen Schweiz (Art. 14,

Abschnitt 3).

2. Gelebte Mehrsprachigkeit in historisch

gewachsenen Sprachgrenzregionen,

die gegenseitige Toleranz sowie

Augenmass und Vernunft bei der

Anwendung von sprachpolitischen
Prinzipien und Verordnungen voraussetzt.

Der SVDS schlägt zur Stärkung

von sprachlichen Minderheiten vor,
den Artikel 3 mit einem Abschnitt f
wie folgt zu ergänzen: «Er fördert die

sprachlichen Anliegen der Minderheiten

in gemischtsprachigen Gebieten

entlang der Sprachgrenze.»
3. Förderung der Mehrsprachigkeit im

beruflichen Alltag der Bundesverwaltung

(Art. 9 und 16).

4. Unterstützung von Organisationen,
die sich für die Sprachförderung und

die Pflege der Sprachkultur in der
Schweiz einsetzen (Art. 19).

5. Einrichtung einer wissenschaftlichen

Institution zur Förderung der

Mehrsprachigkeit, damit in Zukunft
bei sprachpolitischen Diskussionen

verstärkt auf fundiertes sprachwissenschaftliches

Wissen zurückgegriffen
werden kann (Art. 21).»
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